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Nach den Sitzungen des Sanierungsbeirates am 22.01.2013 sowie dem Stadtbezirksrat 310 am 
22.01.2013 werden folgenden redaktionelle Anpassungen der Förderrichtlinie zur Stadterneue-
rung vorgenommen: 
 
§ 9 Förderung durch Darlehen 
 Absatz 3 – das Jahr „2010“ ist durch das Jahr „2020“ zu ersetzen. 

 
 
§ 12 Durchführung der Förderung  
 Absatz 2 – Das Wort „Bezirksregierung“ ist durch das Wort „Stadt“ zu ersetzen.  
 
 
I. V. 
 
gez. 
 
Leuer 
 
Anlage: Förderrichtlinen zur Stadterneuerung Stand 24.01.2013 
 





Richtlinien der Stadt Braunschweig zur Förderung von Maßnahmen mit 
Städtebauförderungsmitteln (Förderrichtlinien zur Stadterneuerung)  
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§ 1 Grundsätze 
(1) Die Stadt Braunschweig fördert im Rahmen der jährlich verfügbaren Städtebauförde-


rungsmittel Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an privaten Gebäuden 
und Freiflächen sowie Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung. Die Förderung ver-
folgt den Zweck Behebung von Mängeln und Missständen an Gebäuden, der Ortsbild-
pflege und der Wohnumfeldverbesserung. 


(2) Diese Richtlinien beinhalten Maßstäbe für die Festsetzung eines Kostenerstattungsbe-
trages für die Förderung von Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsrecht (ent-
sprechend Nr. 5.3.3 R-StBauF). 


(3) Grundlage bilden die Städtebauförderungsrichtlinien des Landes Niedersachsen (R-
StBauF) in der jeweils geltenden Fassung. 


(4) Der Geltungsbereich dieser Richtlinien ist auf das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet 
„Westliches Ringgebiet – Soziale Stadt“ (vgl. Lageplan Anlage 1) begrenzt. 


§ 2 Begriffe 
(1) Maßnahmen im Sinne dieser Richtlinie sind insbesondere die Modernisierung zur Besei-


tigung von Missständen und die Instandsetzung zur Behebung von Mängeln von Ge-
bäuden im Sinne des § 177 Baugesetzbuch (BauGB) sowie weitere bauliche oder ande-
re Maßnahmen, etwa auf Freiflächen. Maßnahmen können in Maßnahmeabschnitte 
zeitlich unterteilt werden. Soweit nicht anders geregelt, umfasst der Begriff Maßnahme 
in dieser Richtlinie auch den Maßnahmeabschnitt. 


(2) Kleinteilig sind Maßnahmen nach Absatz (1), bei denen im Falle der Modernisierung und 
Instandsetzung die Bruttokosten höchstens 300 €/m2 Nutzfläche betragen oder bei de-
nen im Falle der Gestaltung privater Freiflächen mit dem Ziel einer Wohnumfeldverbes-
serung die Bruttokosten höchstens 50 €/m2


(3) Förderung im Sinne dieser Richtlinie ist die indirekte Förderung durch Ermöglichung 
einer erhöhten Steuerabschreibung ebenso wie die direkte Förderung durch Gewährung 
von Zuwendungen in Form von verlorenen Zuschüssen und von Darlehen. 


 betragen. 



lakemann

Schreibmaschinentext

Anlage zur Vorlage15719/12







 2  


(4) Förderungsvereinbarung im Sinne dieser Richtlinie ist ein öffentlich-rechtlicher Vertrag 
gemäß §§ 54 ff. des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) zur Regelung der durch-
zuführenden Maßnahmen und der Förderung. Im Rahmen der Modernisierung und In-
standsetzung wird auch der Titel Modernisierungsvertrag und Instandsetzungsvertrag 
verwendet. 


§ 3 Förderungsfähige Maßnahmen und Kosten 
Förderungsfähig sind nur solche Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 
i. S. d. § 2 (1) und (2) an Gebäuden, die wesentlich zur Verbesserung des Stadtbildes, 
zur durchgreifenden Beseitigung von Mängeln und Missständen i. S. d. § 177 BauGB 
oder zur Beseitigung sozialer Missstände beitragen. Weiterhin sind förderungsfähig 
Maßnahmen auf Freiflächen zur Wohnumfeldverbesserung. Insbesondere müssen die-
se Maßnahmen im Einklang mit den Städtebauförderungsrichtlinien, den städtebauli-
chen Zielkonzepten entsprechend der jeweiligen Rahmen-, Bereichs- und Blockplanung 
sowie dem Integrierten Handlungskonzept und dem Leitfaden der ARGE-Bau stehen. 


(1) Den Grundsätzen des fachgerechten Bauens sowie eventuellen Belangen der Denk-
malpflege ist Rechnung zu tragen. 


(2) Grundsätzlich muss nach der erfolgter Modernisierung bzw. Instandsetzung eine deutli-
che Verbesserung des gesamten Objektes sichtbar werden; Gebäude sollen insgesamt 
keine weiteren Mängel oder Missstände aufweisen; insbesondere sollen auch einzelne, 
bereits vorhandene städtebauliche Missstände durch die Maßnahmen nicht gefestigt 
werden. 


(3) Typische förderungsfähige Maßnahmen im Sinne dieser Richtlinie sind insbesondere 


 Maßnahmen zur durchgreifenden Modernisierung bzw. Instandsetzung von Gebäu-
den oder Gebäudeteilen; 


 bautechnische und gestalterische Maßnahmen an Gebäuden mit besonderer städ-
tebaulicher Bedeutung; 


 Maßnahmen zur Schaffung von alten- und behindertengerechten Wohnungen und 
zur Schaffung familiengerechter Wohnungen für kinderreiche Familien im Bestand; 


 Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung wie Entsiegelung, Schaffung von Nut-
zungsangeboten für die Mieter und Begrünung. 


(4) Teilmaßnahmen sind förderungsfähig innerhalb eines tragfähigen Gesamtkonzeptes, 
z. B. bei Aufteilung einer Maßnahme in Maßnahmeabschnitte gemäß § 2 (1).  


(5) Nichtförderungsfähig sind alle Arten von Instandhaltungsmaßnahmen sowie Teilmaß-
nahmen, die trotz fachgerechter Ausführung der Einzelmaßnahme zu einer Verfestigung 
von vorhandenen städtebaulichen Missständen führen. 


(6) Die förderungsfähigen Maßnahmekosten orientieren sich bei wohnungsbezogenen 
Maßnahmen an dem sogenannten „Standard öffentlich geförderter Wohnungsbau“. Die-
ser Katalog von Mindestanforderungen bei wohnraumbezogenen Maßnahmen (vgl. An-
lage 2) soll auch erhebliche Standardüberschreitungen, die nicht der indirekten oder di-
rekten Förderung nach Städtebauförderungsrecht und damit nach diesen Richtlinien un-
terliegen (Luxusmodernisierung) ausschließen. 


(7) Falls eine Mehrwertsteuererstattung in Anspruch genommen werden kann, wird die 
Mehrwertsteuer bei den förderungsfähigen Maßnahmekosten nicht berücksichtigt. 


(8) Sämtliche Förderungsarten nach dieser Richtlinie sind nachrangig. Andere verfügbare 
öffentlich-rechtliche Fördermittel anderer Programme – insbesondere die der Nieder-
sächsischen Wohnungsbauförderung – zu beantragen über die Investitions- und För-
derbank (NBank), sind vorrangig einzusetzen. Die förderungsfähigen Maßnahmekosten 
werden bei einer Bezuschussung um diese Drittmittel reduziert. 
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§ 4 Eigenleistungen 
Selbsthilfeleistungen privater Bauherren gehören zu den zuwendungsfähigen Baukos-
ten. Sie werden mit der Antragstellung auf der Grundlage von mindestens drei ver-
gleichbaren Angeboten von Handwerksfirmen (Kosten an der unteren Preisskala) ermit-
telt. Als förderungsfähig anerkannt werden 70 % des günstigsten Angebotes in Netto. 
Der Bauherr hat die erbrachten Selbsthilfeleistungen gegenüber der Stadt Braun-
schweig in geeigneter Form nachzuweisen. 


Die Stadt behält sich eine Vor-Ort-Prüfung und einen Vergleich mit den anerkannten An-
tragsunterlagen vor. 


(1) Leistungen mit dem eigenen Unternehmen des Antragstellers gehören zu den zuwen-
dungsfähigen Baukosten. Es werden dabei nur solche Leistungen anerkannt, für die das 
eigene Unternehmen qualifiziert ist. Der Antragssteller hat darüber einen entsprechen-
den geeigneten Nachweis zu führen. Die Kosten werden vor Antragstellung auf der 
Grundlage von verpreisten Leistungsverzeichnissen (Einheitspreise an der unteren 
Preisskala) ermittelt. 


(2) Die Stadt Braunschweig behält sich eine Prüfung der Kosten und einen Vergleich mit 
Kostenkenndaten vor. Nach Abschluss der Baumaßnahmen muss der Bauherr die mit 
dem eigenen Unternehmen erbrachten Leistungen entsprechend nachweisen, erforder-
lichenfalls durch sachliche und rechnerische Prüfung durch das baubetreuende Pla-
nungsbüro. 


(3) Die Indirekte Förderung durch Steuervergünstigung (§ 5 (1)) berücksichtigt laut Gesetz 
bei Eigenleistung nicht die eigene Arbeitsleistung. Hier sind die Materialkosten und 
sonstigen Kosten zum Zweck der Bescheinigung nachzuweisen. 


§ 5 Förderungsarten 
(1) Indirekte Förderung durch Steuervergünstigung: 


Vorzugsweise soll die Förderung der Maßnahme in der Weise erfolgen, dass die Stadt 
Braunschweig nach Durchführung über die Maßnahmekosten eine gemeindliche Be-
scheinigung ausstellt, die der Eigentümerin/dem Eigentümer die Inanspruchnahme der 
erhöhten steuerlichen Abschreibungen nach §§ 7h/ 10f Einkommensteuergesetz (EStG) 
ermöglicht. 


(2) Pauschalförderung Stufe 1: 


Bei einer Zuwendung in Form eines Zuschusses soll vorrangig eine reduzierte, pau-
schalierte Förderung von Maßnahmen mit begrenztem Kostenumfang (Kleinteilige Maß-
nahme, § 2 (2)) verfolgt werden, um möglichst viele Vorhaben fördern zu können. 


(3) Pauschalförderung Stufe 2: 


Nachrangig erfolgt im Einzelfall eine differenzierte, an unrentierlichen Kosten orientierte 
Bezuschussung, die sich vorzugsweise an Objekte mit herausgehobener städtebauli-
cher oder sozialer Bedeutung richtet. 


(4) Förderung durch Darlehen 


Grundsätzlich können die Zuwendungen aus der Pauschalförderung Stufe 2 auch als 
zinsverbilligtes Darlehen gewährt werden. 
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§ 6 Indirekte Förderung durch Steuervergünstigung 
(1) Die indirekte Förderung durch Steuervergünstigung ist eine von anderen Förderungsar-


ten nach dieser Richtlinie unabhängige Förderung. Sie ist geregelt durch Gesetz. Sie 
kann somit mit der Gewährung einer Zuwendung verbunden werden; die gemeindliche 
Bescheinigung weist diese Zuwendung dann aus. 


(2) Die in Anspruch genommenen anderen öffentlich-rechtlichen Fördermittel i. S. d. § 3 (8) 
sind der Stadt Braunschweig zum Zwecke der Bescheinigung nachzuweisen. 


(3) Die gemeindliche Bescheinigung zur Vorlage bei den Finanzbehörden ist nach Landes-
recht kostenpflichtig. 


§ 7 Pauschalförderung Stufe 1 
(1) Der Regelfördersatz bei Modernisierung und Instandsetzung beinhaltet die Gewährung 


eines Baukostenzuschusses von bis zu 25 % der von der Stadt Braunschweig als förde-
rungsfähig ermittelten Modernisierungs- und Instandsetzungskosten bzw. Maßnahme-
kosten. Die Höhe des Zuschusses ist auf 30.000 € je Maßnahme bzw. Maßnahmeab-
schnitt nach § 2 (1) begrenzt. 


(2) Der Regelfördersatz für Maßnahmen der Wohnumfeldverbesserung beträgt 50 % der 
von der Stadt Braunschweig als förderungsfähig ermittelten Maßnahmekosten. 


(3) Anstelle der Auszahlung eines Zuschusses kann zu gegebener Zeit die Förderung auch 
durch Verrechnung des Zuschussanspruches mit dem für das Grundstück ggf. entste-
henden sanierungsrechtlichen Ausgleichsbetrages nach § 154 BauGB vereinbart wer-
den. Auch hierbei beträgt der Fördersatz 25 %, der Zuschuss wird aber begrenzt auf die 
Höhe des Ausgleichsbetrages, so dass maximal förderungsfähige Kosten in Höhe des 
vierfachen des Ausgleichsbetrages bezuschusst werden. Voraussetzung für diesen För-
derungsweg ist, dass die Ausgleichsbeträge zu gegebener Zeit mit ausreichender Si-
cherheit ermittelt werden können. 


(4) Die Pauschalförderung Stufe 1 ist innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren höchstens 
drei mal je Objekt möglich, höchstens aber einmal pro Jahr. Ein Antrag muss in sich ab-
geschlossene Leistungen umfassen. Voraussetzung ist außerdem ein den Zielvorstel-
lungen der städtebaulichen Sanierung, insbes. dem § 3 entsprechendes Gesamtkon-
zept. 


§ 8 Pauschalförderung Stufe 2 
(1) Über eine Kostenerstattungsberechnung entsprechend Nr. 5.3.3 R-StBauF wird eine 


mögliche Zuwendung aus Städtebauförderungsmitteln für die Maßnahme bzw. den 
Maßnahmeabschnitt nach § 2 (1) differenziert ermittelt. Maßstab ist der sich ergebende 
Kostenerstattungsbetrag. 


(2) In Abhängigkeit vom Kostenerstattungsbetrag soll der zu gewährende Zuschuss wie 
folgt pauschaliert und festgelegt werden:  
 


Kostenerstattungsbetrag Zuschuss 


bis 45 % 25 % 


über 45 bis 55 % 35 % 


über 55 bis 70 % 40 % 


über 70 % 45 % 
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(3) Dieser Zuschuss kann bei wohnungsbezogenen Maßnahmen im Einzelfall durch Zu-
schläge erhöht werden, wenn im Sinne der sozialen Verträglichkeit der Sanierung die 
Miete für einen Zeitraum von 10 Jahren unterhalb der Werte des Mietspiegels vereinbart 
wird. Diese Erhöhung zur Deckung der zusätzlichen Unwirtschaftlichkeit soll 50 €/m2 
Wohnfläche betragen, wenn die monatliche Miete um 0,50 €/m2


(4) Für Wohnungsbelegungsrechte, die der Stadt Braunschweig im Bedarfsfall in der Förde-
rungsvereinbarung eingeräumt werden, kann darüber hinaus ein Zuschlag von 5.000 € 
pro Wohnung gewährt werden. 


 gesenkt wird. 


(5) Eine unabweisbare Überschreitung der der Förderungsvereinbarung zugrundeliegenden 
Kostenschätzung in der Realisierung der Maßnahme kann durch Vereinbarung eines 
entsprechenden Zuschussbetragserhöhung bis zu 10 % berücksichtigt werden. 


(6) Die verfügbaren anderen öffentlich-rechtlichen Fördermittel i. S. d. § 3 (8) werden auf 
die zu bezuschussenden Kosten angerechnet. 


§ 9 Förderung durch Darlehen 
(1) 25 % der Gesamtzuwendung soll in Form eines Darlehens nach dieser Richtlinie ge-


währt werden. 


(2) Diese Form der Zuwendung soll bei überwiegend gewerblich genutzten Gebäuden und 
Grundstücken den Vorrang vor Zuschüssen haben. 


(3) Die Tilgung des Darlehens soll so vereinbart werden, dass den Umständen des Einzel-
falles, insbesondere der wirtschaftlichen und finanziellen Situation der Darlehensnehme-
rin/des Darlehensnehmers ausreichend Rechnung getragen wird. In jedem Fall aber 
muss die Tilgung des Darlehens planmäßig bis 2020 beendet bzw. muss die Gewäh-
rung des Darlehens bis 2020 durch Umschuldung auf eine Drittfinanzierung auslaufen. 


(4) Der Zinssatz soll 0,5 % betragen. 


(5) Darlehensbeträge ab 5.000 € sind an rangbereiter Stelle nach den Sicherungen von 
Investitionsmaßnahmen am geförderten Objekt durch brieflose Grundschuld zu sichern. 


§ 10 Antragsverfahren 
(1) Für die Stadt Braunschweig ist ein Sanierungsträger tätig. Der Sanierungsträger ist vor-


rangiger Ansprechpartner für Fragen der Förderung. Vor Antragstellung muss eine Be-
ratung durch den Sanierungsträger stattfinden. Hierbei ist u. a. festzustellen, ob das Ob-
jekt modernisierungs- und instandsetzungsfähig ist bzw. ob die Maßnahme sonst durch-
führbar und sinnvoll erscheint sowie ob evt. eine kurze gutachterliche Stellungnahme 
oder ein externes (Modernisierungs-)Gutachten erforderlich ist. 


(2) Die Förderung von Maßnahmen bzw. Maßnahmeabschnitte nach § 2 (1) bedarf bei allen 
Förderungsarten (§ 5) der rechtzeitigen vorherigen schriftlichen formlosen Antragstel-
lung bei der Stadt Braunschweig. Dem Antrag sind aussagefähige Fotos über den der-
zeitigen Zustand des Objektes, Maßnahmen- und Materialbeschreibung, und – soweit 
vorhanden – Planungsunterlagen beizufügen. Anträgen zur Förderung von Maßnahmen, 
die Wohn- oder Gewerbeflächen betreffen, ist bei einer Förderung gemäß § 8 eine 
Wohn- und Nutzflächenberechnung nach DIN 277 beizufügen; bei allen anderen Förde-
rungsarten ist eine vereinfachte Wohn- und Nutzflächenberechnung ausreichend. 


(3) Über die Art und Höhe der Förderung entscheidet die Stadt Braunschweig. 


(4) Es besteht kein Rechtsanspruch auf Förderung. 


(5) Die Stadt Braunschweig kann, soweit die verfügbaren Städtebauförderungsmittel nicht 
für die Bezuschussung aller grundsätzlich förderungsfähigen Maßnahmen ausreichen, 
die Auswahlkriterien für zu bezuschussende Projekte weiter eingrenzen. 
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Als Kriterien können hierbei insbesondere dienen die zeitliche Reihenfolge des Antrags-
einganges, der Grad der positiven sozialen, städtebaulichen, ökologischen oder regio-
nalwirtschaftlichen Auswirkungen des Projektes sowie die relative Bedürftigkeit der An-
tragstellerin/des Antragstellers, die sich aus der wirtschaftlichen, persönlichen oder so-
zialen Situation ergeben kann. 


Besonders begrüßt werden darüber hinaus Maßnahmen, die den Belangen des Um-
weltschutzes, des ressourcenschonenden und stilgerechten Bauens Rechnung tragen. 


(6) Die Förderung wird vereinbart durch Abschluss einer Förderungsvereinbarung im Sinne 
des § 2 (4). Sie wird geschlossen zwischen der Stadt Braunschweig und der Eigentüme-
rin/dem Eigentümer. 


§ 11 Bindungen und Bedingungen 
(1) Für sämtliche Förderungsarten nach § 5 sind folgende wesentliche Bindungen und Be-


dingungen in der Förderungsvereinbarung festzulegen: 


a) Die Eigentümerin/der Eigentümer verpflichtet sich zur zügigen und zweckgerechten 
Durchführung der Maßnahmen auf der Grundlage einer mit der Stadt Braunschweig 
abgestimmten Planung. 


b) Die fachgerechte Durchführung der Maßnahme ist in geeigneter Form nachzuwei-
sen; die Nachweisform soll in der Förderungsvereinbarung konkretisiert werden. 


c) Zur Durchführung des gem. § 180 BauGB aufzustellenden Sozialplanes verpflichtet 
sich die Eigentümerin/der Eigentümer, mit der Stadt Braunschweig ggf. einen Ver-
trag abzuschließen, der die evtl. notwendige Beendigung von Mietverhältnissen und 
deren Auswirkungen sowie ggf. den Rückzug von Mietern regelt. 


d) Die baulichen Anlagen sollen grundsätzlich nach Abschluss vom Modernisierungs- 
und Instandsetzungsmaßnahmen ausstattungsmäßig mindestens den „Standard öf-
fentlich geförderter Wohnungsbau“ aufweisen. 


e) Aus wichtigem Grund, insbesondere bei gravierendem Vertragsverstoß durch die 
Eigentümerin/der Eigentümer, kann der Vertrag gekündigt werden. 


Für die Dauer von 10 Jahren nach Abschluss der Modernisierungs- und Instandset-
zungsmaßnahmen ist festzulegen: 


f) Eine Begrenzung der Nettokaltmiete für vermietete bzw. zu vermietende Wohnun-
gen nach dem Mietpreisspiegel der Stadt Braunschweig bzw. – bei ggf. Fortfall die-
ses Mietpreisspiegels – nach ortsüblicher Vergleichsmiete. 


g) Die Eigentümerin/der Eigentümer verpflichtet sich, die in Zukunft notwendigen lau-
fenden Instandhaltungsmaßnahmen regelmäßig durchzuführen. 


h) Die Eigentümerin/der Eigentümer verpflichtet sich, künftige Baumaßnahmen und 
Veränderungen am Gebäude, insbesondere an Fassade und Dacheindeckung, nur 
im Einvernehmen mit der Stadt Braunschweig durchzuführen. 


(2) Für Förderung durch Auszahlung oder Verrechnung eines Zuschussbetrages (§ 7 (3)) 
ist zu vereinbaren: 


a) Werden Maßnahmen nicht, nicht vollständig oder mangelhaft durchgeführt, so kann 
die Stadt Braunschweig insoweit Nachholung, Ergänzung oder Nachbesserung in-
nerhalb angemessener Frist verlangen. Die Stadt Braunschweig kann weiter auch 
vom Vertrag zurücktreten oder Ersatzvornahme auf Kosten des Vertragspartners 
durchsetzen. 


b) Bei Vertrags- oder sonstigen Pflichtverstößen kann die Stadt Braunschweig den 
vereinbarten Zuschuss während oder nach Abschluss der Maßnahme kürzen. 


c) Bei schwerwiegenden Vertrags- oder Pflichtverstößen kann die Stadt Braunschweig 
ggf. unter Rückforderung ausgezahlter Beträge den Vertrag kündigen oder davon 
zurücktreten. 


d) Erfolgt ein Rücktritt oder eine Kündigung aufgrund von Umständen, die die Eigen-
tümerin/der Eigentümer nicht zu vertreten hat, so kann diese/dieser Eigentümer/in 
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verlangen, dass die Stadt Braunschweig ihr/ihm in angemessenem Umfang, max. 
bis zum vereinbarten Zuschusshöchstbetrag, die notwendigen Aufwendungen er-
stattet. 


(3) Bei Bezuschussung über 10.000 € ist zusätzlich die Verpflichtung der Eigentümerin / 
des Eigentümers zu vereinbaren, auf die Nutzung des Gebäudes oder von Teilen des 
Gebäudes als Spielhalle, (Sport-) Wettbüro, Videothek, Sexshop Bordell und für bordell-
ähnliche Nutzungen, zur Wohnungsprostitution und ähnlichen Nutzungen zu den vorge-
nannten zu verzichten. Die Absicherung dieser Verpflichtung erfolgt durch die Eintra-
gung einer erstrangigen beschränkt persönlichen Dienstbarkeit zugunsten der Stadt 
Braunschweig im Grundbuch. 


(4) Bei Bezuschussung über 30.000 € ist zusätzlich eine dingliche Sicherung des Zu-
schussbetrages nebst 17 % Zinsen durch brieflose Grundschuld für die Dauer von 10 
Jahren nach Abschluss der Maßnahmen zu vereinbaren. 


(5) Weitere Bindungen und Bedingungen, die ggf. für die zügige und zweckgerechte Durch-
führung der Maßnahmen oder zur Erfüllung öffentlich-rechtlicher Vorschriften erforder-
lich erscheinen, können zusätzlich vereinbart werden. 


§ 12 Durchführung der Förderung 
(1) Mit der Durchführung der Maßnahme bzw. des Maßnahmeabschnittes darf erst nach 


Unterzeichnung der Förderungsvereinbarung und nach Vorliegen der erforderlichen öf-
fentlich-rechtlichen, insbes. bauordnungsrechtlichen Genehmigungen begonnen wer-
den; ein vorzeitiger Beginn führt zum teilweisen oder ganzen Ausschluss von der Förde-
rung. 


(2) Die städtebauförderungsrechtliche Prüfung über den zweckbestimmten Einsatz der För-
dermittel erfolgt durch die Stadt Braunschweig für jede Maßnahme im Rahmen eines 
vom Sanierungsträger zu beantragenden Anerkennungsverfahrens. Mit der Maßnahme 
darf grundsätzlich nicht vor Vorliegen des Anerkennungsbescheides begonnen werden. 


(3) Die Maßnahmen sind zügig und zweckgerecht innerhalb des vereinbarten Zeitraumes 
durchzuführen und gegenüber dem Sanierungsträger abzurechnen. Für den Fall von 
Verzug oder sonstigem Verstoß gegen die Förderungsvereinbarung, insbesondere bei 
Abweichung von Inhalt und Qualität der vereinbarten Maßnahmen, kann die Stadt 
Braunschweig Fristen setzen sowie Nachholung oder Ersatzvornahme verlangen. Bei 
schwerwiegenden Verstößen können die vereinbarten Zuwendungen gekürzt oder wi-
derrufen werden; bereits ausgezahlte Beträge können dann zurückgefordert werden. 
Das nähere ist in der Förderungsvereinbarung zu regeln. 


(4) Bei Zuwendungen bis 5.000 € erfolgt die Auszahlung zu 100 % nach Fertigstellung der 
Maßnahme und zahlenmäßigem, prüffähigem Nachweis über die geförderte Maßnah-
me. 


(5) Bei Zuwendungen über 5.000 € bis 30.000 € erfolgt die Auszahlung in Raten nach Ver-
einbarung bzw. nach Baufortschritt höchstens zu insgesamt 90 % in höchstens 6 Raten. 
Die Höhe einer Rate soll 5.000 € nicht unterschreiten. Die Auszahlung der Restsumme 
erfolgt nach Fertigstellung der Maßnahme und zahlenmäßigem, prüffähigem Nachweis 
über die förderungsfähigen Maßnahmekosten und nach Feststellung des zweckbe-
stimmten Einsatzes der Zuwendungen gemäß Absatz (2). 


(6) Bei Zuwendungen über 30.000 € erfolgt die Auszahlung in Raten nach Baufortschritt auf 
Grundlage vorzulegender bezahlter Rechnungen höchstens zu insgesamt 90 %. Die 
Höhe einer Rate soll 10.000 € nicht unterschreiten. Die Auszahlung der Restsumme er-
folgt nach Fertigstellung der Maßnahme und zahlenmäßigem, prüffähigem Nachweis 
über die förderungsfähigen Maßnahmekosten und nach Feststellung des zweckbe-
stimmten Einsatzes der Zuwendungen gemäß Absatz (2). 



lakemann

Schreibmaschinentext

Anlage zur Vorlage15719/12







 8  


 


§ 13 Inkrafttreten, Geltungsdauer 
(1) Die geänderten Förderrichtlinien treten mit der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt 


Braunschweig in Kraft. 


(2) Die Förderungsrichtlinien haben keinen Satzungscharakter. 


 
 
 
 


Anlage 1: Karte Satzungsgebiet 


Anlagen 


Anlage 2: Leitfaden für den Ausstattungsstandard des öffentlich geförderten sozialen 
Wohnungsbaus (Mindeststandard) als Maßstab für die Förderung der Moder-
nisierung und Instandsetzung von Gebäuden im Sanierungsgebiet. 
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